
Ausschreibung 
 

7. Landes-Einzelmeisterschaft  2012 
im Judo der Sehgeschädigten 

Damen – Herren – Jugend 
 
Veranstalter:    Behindertensportverband Nordrhein-Westfalen in Kooperation 

mit dem Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband  
 
Ausrichter: JC Mifune Hückeswagen  
 
Ort:   ► Neue Sporthalle:   Mehrzweckhalle 
       42499 Hückeswagen,  Zum Sportzentrum 9 
 
 
Zeitplan:  Samstag, 10. 03. 2012 
   10:00 Uhr Eintreffen 
   11:00 Uhr -  Beginn der Kämpfe 
   17:00 Uhr Siegerehrung 
 
    
Teilnehmer: Sehgeschädigte Judoka aus Nordrhein-Westfalen 

(weiblich und männlich) mit Klassifizierung B1, B2, B3  
mit gültigem sportärztlichem Attest (12 Monate) 

   Mindestgraduierung: 8.Kyu (weiß-gelber Gürtel) 
 
     
Kampfrichter: Werden vom Landeskampfrichter NWJV  eingesetzt.  
 
 
Mattenzahl:  zwei 
 
 
Medizin. Leitung: Abteilungsarzt Judo/BSNW 
 
 
Sportliche Leitung: Abteilungsleiter JUDO im BSNW 
 
Meldeschluss:  20.  Februar 2012 
   Dr. Wolfgang Janko, Doornbeckeweg 32, 48161 Münster 
   Telefon: 0251- 1447111,  
   Mail: Wolfgang.Janko@t-online.de 
   
 
Meldegeld  3,00 Euro pro Starter, zu bezahlen bei der Wettkampfleitung 
   Nachmeldung doppeltes Meldegeld 
 
 
Anreisehinweis:  Ortseingang Hückeswagen Re zum Hallenbad  

Richtung China Restaurant 
zum Sportzentrum 

 
 
 



 
 
Schutzbestimmungen: 
 
1.  Mit Abgabe der Meldung gewährleisten die Vereine und Startgemeinschaften 

die Wettkampffähigkeit der gemeldeten Teilnehmer/innen. 
 
2. Alle gemeldeten Teilnehmer/innen müssen im Besitz eines gültigen 

Sportgesundheits- und Startpasses sein. 
 
3. Die Sportgesundheitspässe sind vor Veranstaltungsbeginn Vereinswesen im 

Wettkampfbüro zwecks Überprüfung abzugeben. Das letzte ärztliche 
Untersuchungsdatum im Sportgesundheitspass darf nicht länger als 12 
Monate ( vom letzten Tag der jeweiligen Veranstaltung gerechnet) 
zurückliegen. Für Teilnehmer/innen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, 
besteht kein Startrecht. 

 
Doping: 

Doping ist nach den Bestimmungen des DBS nicht erlaubt. Gültigkeit hat die 
Antidopingordnung des DBS und die Antidopingbestimmungen des 
betreffenden Internationalen Behindertensportverbandes. 
Mit der Abgabe der Meldung zur Veranstaltung erkennt der Sportler bzw. die 
Sportlerin die Antidopingordnung des DBS an.  
 

Haftung: 
Der BSNW und seine Organe haften für Schäden nur in den Grenzen und im Umfang 
des zur Verfügung stehenden Haftpflicht-Versicherungschutzes. Die Haftung für 
darüber hinausgehende Schäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der 
abgeschlossene Versicherungsvertrag kann jederzeit bei der DBS-Geschäftsstelle 
eingesehen werden. 
Ansprüche aus den Sportunfall-Versicherungsverträgen der Landessportbünde/des 
DBS werden von dieser Haftungsbegrenzung nicht berührt.  
 
    
Anfahrt: 
> Ortseingang Hückeswagen ;B237  nach dem Ortsschild ca.  100 Meter  
> rechts rein,   Hallenbad und Chinalokal Großer Parkplatz. 
 
 
Mifune Hückeswagen  BSNW     NWJV 
 


